
Geregelt ist die stufenweise Wie-
dereingliederung in § 74 SGB V
für gesetzlich Krankenversicherte

und in § 28 SGB IX für behinderte sowie
von Behinderung bedrohte Menschen.
Durch eine zeitlich gestaffelte Wieder-
aufnahme seiner Tätigkeit soll der wei-
terhin arbeitsunfähige Arbeitnehmer

kontinuierlich an die Anforderungen sei-
nes Arbeitsplatzes herangeführt werden.
Ziel ist dabei eine Verkürzung der Dauer
der Arbeitsunfähigkeit. Gleichzeitig soll
verhindert werden, dass es zu Ein-
bußen bei den beruflichen Fähigkeiten
kommt. Die stufenweise Wiedereinglie-
derung bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des betroffenen Beschäftigten.

Im Rahmen des betrieblichen Einglie-
derungsmanagements (BEM) gewinnt
die stufenweise Wiedereingliederung
zunehmend an Bedeutung; allerdings
umfasst das BEM noch eine Vielzahl von
weiteren Maßnahmen, um den Arbeits-
platz des Betroffenen zu erhalten.

Ärztliche Feststellung

Voraussetzung für eine stufenweise
Wiedereingliederung ist die Feststel-
lung durch einen Arzt, dass der weiter-

hin arbeitsunfähige Beschäftigte seine
Tätigkeit zumindest teilweise wieder
verrichten kann und dass die stufen-
weise Heranführung an die Arbeit seine
Wiedereingliederung am Arbeitsplatz
fördert. Während der Eingliederung gilt
der Mitarbeiter rechtlich weiter als ar-
beitsunfähig.

Stufenplan zur
Wiedereingliederung

Der behandelnde Arzt trägt die medizi-
nische Verantwortung und hat einen
Wiedereingliederungsplan zu erstellen.
Hierzu kann er sich mit dem Arbeitge-
ber, dem Betriebsarzt und dem Be-
triebsrat in Verbindung setzen und die
Möglichkeiten der stufenweisen Wie-
dereingliederung klären.

Auf einem Vordruck der Sozialversi-
cherungsträger gibt der Arzt die Art
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Sich langsam wieder 
an die Arbeit gewöhnen

Sich langsam wieder an die Arbeit gewöhnen – dieses Motto beschreibt kurz und präzise die Zielset-

zung der stufenweisen Wiedereingliederung. Der Gesetzgeber hat dieses Instrument geschaffen, um 

Arbeitnehmern bei längerer Arbeitsunfähigkeit die Rückkehr ins Berufsleben zu erleichtern und sie 

wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Einen Überblick über die Möglichkeiten der stufenweisen

Wiedereingliederung geben Dr. Eberhard Kiesche und Godehard Baule.

Die stufenweise Wiedereingliederung von Arbeitnehmern

Dr. Eberhard Kiesche, AoB Bremen und Dipl. Psych.
Godehard Baule schulen Betriebs- und Personalräte
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
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und Weise der empfohlenen Beschäfti-
gung, die Dauer der Maßnahme sowie
den verantwortbaren Umfang der tägli-
chen oder wöchentlichen Arbeitszeit
an (vgl. das Beispiel für eine Eingliede-
rung). Dabei soll er auch Beschäfti-
gungseinschränkungen formulieren.
Die ärztliche Bescheinigung muss zu-
dem eine Prognose enthalten, wann
voraussichtlich die vollständige Wie-
deraufnahme der regulären Tätigkeit
erfolgen kann. Ist der Einsatz am bishe-
rigen Arbeitsplatz nicht möglich, kann
der Arzt sonstige Einsatzmöglichkeiten
für den arbeitsunfähigen Beschäftigten
beschreiben. Die Bescheinigung ist
dem Arbeitgeber vorzulegen. 

Rechtsanspruch auf stufenweise
Wiedereingliederung?

Bei schwerbehinderten Beschäftigten
ist nach Auffassung des Bundesarbeits-
gerichts (vgl. Urteil vom 13.06.2006,
dbr 6/2007, Seite 42) eine Mitwir-
kungspflicht des Arbeitgebers gege-
ben. Danach haben Schwerbehinderte
gegenüber ihrem Arbeitgeber Anspruch
auf eine Beschäftigung, bei der sie ihre
Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst
voll verwerten und weiterentwickeln
können. Den Arbeitgeber trifft nach
§ 84 Abs.1 SGB IX eine Präventions-
pflicht. Er ist außerdem generell ver-
pflichtet, die Teilhabe des Schwerbe-
hinderten am Arbeitsleben zu fördern.
Gegebenenfalls muss der Arbeitsplatz
durch den Arbeitgeber angepasst wer-
den.

Alle übrigen Arbeitnehmer haben hin-
gegen keinen Rechtsanspruch auf eine
stufenweise Wiedereingliederung. Sie
bedarf der Zustimmung des Arbeitge-
bers, weil vom Arbeitsvertrag abgewi-
chen wird.

Eigenes Rechtsverhältnis

Die stufenweise Wiedereingliederung
begründet ein Rechtsverhältnis eigener
Art. Gegenstand der Tätigkeit ist nicht

die vertraglich geschuldete Arbeitsleis-
tung des Arbeitnehmers, im Vorder-
grund steht vielmehr seine Rehabilitati-
on. Den Arbeitgeber trifft daher keine
Pflicht zur Entgeltzahlung, es sei denn,
eine Vergütung wurde ausdrücklich
vereinbart. Ist dies nicht der Fall, erhält
der Arbeitnehmer die ihm sozialrecht-
lich zustehenden Leistungen.

Der Inhalt einer Vereinbarung zur
stufenweisen Wiedereingliederung er-
gibt sich aus ihrem therapeutischen
Zweck. Inhalte können unter anderem
ein beschränktes Weisungsrecht des
Arbeitgebers sowie die Urlaubsge-
währung sein. In die Vereinbarung ge-
hört zudem, dass der Arbeitgeber die
stufenweise Wiedereingliederung nicht
vorzeitig abbrechen kann. Die Anwen-
dung tariflicher Regelungen während
der stufenweisen Wiedereingliederung
muss im Einzelfall geprüft werden.

Einbindung des Betriebsrats

Betriebsräte sollten sich im Verfahren
der stufenweisen Wiedereingliederung
als Unterstützer der Betroffenen von
Anfang an beteiligen. Einzelheiten hier-
zu sowie zum Verfahren können in ei-
ner freiwilligen Betriebsvereinbarung
nach § 88 BetrVG geregelt werden. Ei-
ne andere Möglichkeit besteht darin,
das Mitbestimmungsrecht beim be-
trieblichen Eingliederungsmanagement
gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG zu nut-
zen, um auch die stufenweise Wieder-
eingliederung zu regeln.

Sollte es zu Problemen kommen, bei
denen es um die Zuständigkeit der Re-
habilitationsträger geht, kann der Ar-
beitnehmer die Sozialgerichte anrufen.
Bei Streitigkeiten im Rechtsverhältnis
mit dem Arbeitgeber entscheiden die
Arbeitsgerichte. Dabei sollte allerdings
nicht vergessen werden: Es geht bei
der Sicherung der Arbeitsfähigkeit der
betroffenen Arbeitnehmer letztlich um
den Erhalt ihrer bisherigen Arbeitsplät-
ze. Von daher sollte das Bemühen um
Kooperation bei allen Beteiligten Vor-
rang haben.

Tipps für die betriebliche Praxis

Nach Meinung mancher Betriebsärzte
kann die Kooperation mit den niederge-
lassenen Ärzten vor Ort sowie den be-
handelnden Ärzten in Kur- und Reha-
Einrichtungen verbessert werden. Viel
zu oft wird von Betriebsärzten festge-
stellt, dass der zeitliche Rahmen der
Maßnahme zu kurz gefasst und viel zu

wenig von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht wird, im Vordruck Angaben zu
der Kategorie „Art der Tätigkeit“ zu ma-
chen. So ist es aus der Sicht der Be-
triebsärzte in manchen Fällen ange-
bracht, aufgrund der Erkrankung zu 
Beginn der stufenweisen Wiedereinglie-
derung bestimmte Tätigkeiten auszu-
schließen und diese erst im weiteren
Verlauf wieder aufzunehmen. Eine 
systematische Kooperation mit nieder-
gelassenen Ärzten sowie Kur- und Reha-
Einrichtungen ist leider eher die Aus-
nahme. Daher ist es für Betriebe, die
häufiger mit Maßnahmen zur stufen-
weisen Wiedereingliederung befasst
sind, aus Sicht der Betriebsärzte we-
sentlich zielführender, einen eigenen
Ablaufplan über das betriebliche Vorge-
hen bei einer Wiedereingliederung mit
den entsprechenden Beteiligten abzu-
stimmen.

Ein solcher Ablaufplan sollte bei-
spielsweise beinhalten, dass bereits
drei bis fünf Tage vor Beginn der Maß-
nahme ein gemeinsames Gespräch mit
dem betroffenen Arbeitnehmer, dem
Betriebsarzt, dem Vorgesetzten, dem
Betriebsrat und gegebenenfalls der
Personalentwicklung stattfindet, in
dem gemeinsam die einzelnen Schritte
der stufenweisen Wiedereingliederung
festgelegt werden. Weiter sollte verein-
bart werden, wann eine Zwischenbilanz
gezogen wird und wer für die Beglei-
tung der Maßnahme sowie als An-
sprechpartner für den Betroffenen zu-
ständig ist. Da es mitunter auch zum
Abbruch einer Wiedereingliederungs-
maßnahme kommen kann, sollte letzt-
lich auch geklärt werden, wie bei einem
Abbruch einer Maßnahme verfahren
wird, wobei die Möglichkeit für eine
Wiederholung der Maßnahme gegeben
werden sollte. Und letztlich sollte be-
dacht werden, dass eine schrittweise
Arbeitsaufnahme an Arbeitsplätzen, für
die arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen erforderlich sind, grund-
sätzlich nur mit Zustimmung des Be-
triebsarztes erfolgen kann.nn
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Wiedereingliederung tipps & tricks

Lesetipp

Arbeitshilfe für die stufenweise
Wiedereingliederung in den Ar-
beitsprozess; Heft 8; Schriften-
reihe der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation; kosten-
loser Download unter: www.bar-
frankfurt.de/upload/Arbeitshilfe
_Wiedereingliederung_222.pdf

Beispiel für eine Eingliederung
> in der ersten und zweiten Woche: 

2,5 Stunden/Tag
> in der dritten und vierten Woche: 

5,0 Stunden/Tag
> in der fünften und sechsten Woche: 

7,0 Stunden/Tag
> ab der siebten Woche: 

8,0 Stunden/Tag (Vollzeit)


